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RS OGH 1990/9/25 5Ob81/90
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.09.1990

Norm

MRG §8 Abs2 Z1 und 2

Rechtssatz

Ob der Mieter einen Anspruch auf O3enhalten des Haustores trotz Vorhandenseins einer elektrischen

Torschließanlage und Sprechanlage hat, ist im Verfahren nach § 8 MRG nicht zu prüfen. Ein solcher Anspruch wäre im

streitigen Verfahren durchzusetzen.
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